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Russische Föderation: Gesetzliche Neuregelung der

Gesellschafterfremdfinanzierung

Der Steuerkodex der Russischen Föderation (NK-RF)

enthält in Art. 269 Punkt 2 ff. Regelungen zur Gesell-

schafterfremdfinanzierung.1 Der auf den schädlichen Teil

der Gesellschafterfremdfinanzierung entfallende Zins-

betrag wird nach russischem nationalem Recht in Divi-

dendenzahlungen umqualifiziert.2

Mit Föderalem Gesetz No. 25-FZ v. 15.2.2016 wurden

die gesetzlichen Regeln zur Gesellschafterfremdfinanzie-

rung in Russland geändert. Dem Änderungsgesetz zufolge

werden mit Wirkung ab dém 1.1.2017 folgende ungetilgte

Verbindlichkeiten einer russischen Gesellschaft als kontrol-

liert gelten:
1. ~7erbindlichkeiten gegenüber einer ausländischen nahe-

stehenden Persona, wenn diese unmittelbar oder mit-

telbar an der russischen Gesellschaft beteiligt ist;

2. Verbindlichkeiten gegenüber einer Person, die gegen-

über der unter 1) genannten ausländischen Gesellschaft

als nahestehend gilt;
3. Verbindlichkeiten, für die die ausländische Person und

(oder) die ihr nahestehende Person als Bürge oder Ga-

rantiegeber auftreten oder zu deren Er£úllung sie sich

auf anderem Wege verpflichtet haben.

Darüber hinaus können Verbindlichkeiten, die nicht die

vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, durch Gerichts-

entscheidung für der Gesellschafterfremdfinanzierung un-

terfallend érklärt werden, wenn festgestéllt wurde, dass

unter Ziffer 1) odèr 2) genannte Gesellschaften der letzt-

begünstigte Empfänger der Einnahmen sind. Obwohl die

Beteiligungsgrenze also von 20 auf 25 %angehoben wur-

de, erfasst die Neuregelung éine déutlich größere Zahl

von Finanzierungsgestaltungen als die bislang geltende ge-

setzliche Regelung, zB
- Darlehen, die eine russische Gesellschaft nicht nur von

juristischen,. sondern auch von natürlichen Personen

erhalten hat und
- Darlehen, die eine russische Gesellschaft von Schwes-

tergesellschaften erhalten hat.4

Gleichzeitig sieht das Gesetz mehrere Ausnahmen von der

Anwendung der Gesellschafterfremdfinanzierungsregelung

vor:
1. Im Falle einer ungetilgten Verbindlichkeit eines russi-

schen Unternehmens gegenüber einer oben unter Zif-

fer 2) genannten Person, wenn während der Dauer des

gesamten Besteuerungszeitraums das Unternehmen in

der Russischen Föderation unbeschränkt steuerpflichtig

ist und' keine urgetilgten Verbindlichkeiten zu ver-

1) Vgl. zur bisherigen Regelúng zB Weltmann in Mennel/Förster, Steuern
in Europa, Amerika und Asien, 102. Nachlieferung, Länderteil Russische

Föderation Rn. 326.
2) Zur Anwendbarkeit neben dem DBA-Russland aus russischer Sicht vgl.

zB Weltmann IStR-LB 2013, 117 und 2014, 21.
3) Nahestehend (wörtlich: voneinander abhängig) sind Personen nach rus-

sischem Steuerrecht zB, wenn eine direkte oder indirekte Beteiligung der
einen an der anderen Person von mindestens 25 %vorliegt (Art. 105.1 NK-
IrFp? ~ ,

4) In der jüngeren Rechtsprechungspraxis waren, allerdings unter Hin-
zutreten weiterer Voraussetzungen, auch Darlehensverbindlichkeiten gegen-
über ausländischen Schwestergesellschaften als der Regelung zur Gesellschaf-
terfremdfinanzierung unterfallend angesehen worden (vgl. zB die Entschei-
dung des Präsidiums des Obersten Arbitragegerichts der Russischen Föderati-
on in der Sache „Severnyj Kuzbass" v. 15.11.2011).

IStR 9/2016

gleichbaren Bedingungen gegenüber cler ausländischen
nahestehenden Person hat. Die Vergleichbarkeit der

Bedingungen beurteilt sich insbesondere nach dem
Darlehensbetrag und der Laufzeit.

2. Im Falle einer ungetilgten Verbindlichkeit einës russi-
schen Unternehmens, für die eine nahestehende auslän-
dische Person sich als Bürge, Garantiegeber oder auf
andere Art und Weise verpflichtet hat, die Erfüllung der
Verbindlichkeit sicherzustellen, wenn die Verbindlich-
keit gegenüber einer nicht nahestehenden Bank ent-
standen ist und der Bürge die Verbindlichkeit der russi-
schen Person aus dieser ~7erbindlichkeit wedér in Bezug
auf die Verbindlichkeit selbst, noch in Bezug auf die
daraus resultierénden 'Linsen eriûllt hat. Diese Ausnah-
me findet v 1.1.2016 an Anwendung.

Weitere Voraussetzung für die beiden vorgenannten

Ausnahmen ist, dass das russische Unternehmen von

den Kreditgebern eine schriftliche Bestätigung; erhält,

dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind. .

3. Im Falle einer ungetìlgten Verbindlïchkeit eines russi-

schen Unternehmens, wenn die Verbindlichkeit m'Zu-

saininenhang mit der Platzierung gehàndelter Anléihen

durch ausländische Kapitalgesellschaften steht, wénn

letztere unbesclïränkt steuerpflichrig in "Staaten sind,

mit denen die Russische Föderation ein DBA geschlos-

sen hat, und ein Dokument vorweist, dass ihré Ansässig-

keit in jenem Staat belegt.

Auch die Neuregelung hält an den bisherigen ~erhält-

nissen Eigenkapital/Fremdkapital von 1:3 bzw beí Lea-

singgesellschaften oder Banken von 1:12,5 fest. Sie ent-

hält dabei erstmals eine gesetzliche Definition des Be-

griffs „Leasinggesellschaft" und präzisiert die Methodik

der Berechnung des Vérhältnisses Eigenkapital/~remd-

kapital.

Richard Wellmann, RA/StB/konsultant po nalogam i sboram,

BDO, Frankfurt a:M,

Schweiz: Höchstrichterliche Rechtsprechung zur

Verrechnungssteuerrückerstattung -Beneficial
Ownership

Einleitung und Sachverhalt

In seinen Urteilen v. 5.5.2015- (X_364/2012,
X_377/2012 und X_895/2012) hat sieh das Bundes-
gericht eingehend mit dem Konzept des beneficial
owner im internationalen Steuerrecht befasst, und zwar
im Zusammenhang mit Aktientransaktiónen zum Zeit-
punkt der Dividendenausschüttung („Dividenden-Strip-
ping.~~

Im ersten Fall hatte eine dänische Bank ihre Position in

Schweizer Aktien mit Total 'Return Swaps (TRS) abge-

sichert und sich verpflichtet, den nicht in der Schweiz

oder Dänemark ansässigen TRS-Gegénparteien die ge-

samte Wertentwicklung (Kursgewinn bzw -vertust plus

Dïvïdéndéj''äbzüglicTi°Birés vârïä~I'è~n ̀Z`ïri'ses' (LtB(7R ~1tís

Marge) zu bezahlen. Die Bank verlangte gestützt-auf dèn

damals geltenden Art. 10 Abs. 1 des Doppelbesteuerungs-

abkommens zwischen der Schweiz und Dänemark v

23.11.1973 (DBA-DK) die Rückerstattung der Verrech-
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nungssteuer auf die erhaltenen Dividendenzahlungen..Die
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTA verweigerte die

'~ Rti~~kerstattung ~(Fäl~igketten ti~007~~~nd~~~OßB, insgesamt

53,6 Mio. CHF) und verlangte die Rückzahlung der be-

reits erstatteten Steuer (Fälligkeit 2006, 37,9 Mio. CHF).

Sie vertrat den Standpunkt, dass die dänische Bank nicht

als Nutzungsberechtigter der Dividenden zu qualifizieren

sei und ihre Berufung auf das DBA-DK rechtsmissbräuçh-

lich erfolge. Die ESTV argumentierte, die Bank habe

durch die Kombination der TRS-Transaktionen und dem

Erwerb der Aktien sämtliche Chancen und Risiken an die

Gegenparteien transferiert.
Im zweiten Fall hatte eine weitere dänische Bank vòr

Beginn der Dividendensaison SMI Index Futures verkauft

und diese short-Positionen abgesichert, indem sie die den

Futures zugrundeliegenden Aktien erwarb (und nach Di-

videndensaison wieder veräußerte). Die ESTV verweigerte

auch hier die Rückerstattung der Verrechnungssteuer (Fäl-

ligkeiE 2007, -26,4 Mió. CHF) und verlangte die Rück-

zahlung der bereits erstatteten Steuer (Fälligkeiten 2006

und 2007; insgesamt 34,6 Mio. CHF). Sie erachtete, ähn-

lich wie im ersten Fall, die Kombination von Futures-

Verkäufen und Aktienerwerb als Kreisgeschäft und sprach

der dänischén-Bank die Nutzungsberechtigung ab.

Dâ -das BVerwG die Beschwerden der dänischen Ban-

ken teilweise gutgeheißen hatte (Urteile des BVerwG

A-6537/2010 ùnd A-1246/2011), musste das Bundes-

gericht als höchste Instanz dazu Stellung nehmen.

Erwägungen des Bundesgerichts

Das Bundesgericht. prüfte (im ersten Fall) vorab die

Enge, ob das Erfordernis der Nutzungsberecheigung trotz

fehlender" Erwähnung im alten Art. 10 DBA-DK eine

Anspruchsvoraussetzung für die Geltendmachung von Ab-

kommensvorteilen darstelle. Es bestätigte die Auffassung

des BVerwG, wonach das Konzept des beneficial owner

auf den Uxnfäng der Entscheidungsbefugnisse eines Steu-

ersubjekts hinsichtlich der Verwendung seiner Einkünfte

abstelle und nicht in einem engen (formaljuristischen)

Sinn, sondern unter Einbezug der wirtschaftlichen Um-

stände zu verstehen sei (substance over form). Die (effekti-

ve) Nutzungsberechtigung sei einer Dividendenempfänge-

rin insbesondere dann abzusprechen, wenn diese die Ein-

nahmen âufgrund von vertraglichen Leistungsverpflich-

tungen an den tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten

weiterleiten müsse.
Das Bundesgericht prüfte in einem nächsten Schritt,

ob die dänische Bank verpflichtet gewesen war, die einge-

gangenen TRS-Transaktionen durch den Erwerb der zu-

grundeliegend~n Aktien abzusichern (erste Abhängigkeit),

und ob die Bank eine Verpflichtung hatte, die verein-

nahmten Dividenden an die Gegenparteien der TRS-

Transaktionen weiterzuleiten (zweite Abhängigkeit). Zur

ersten Abhängigkeit führte das Bundesgericht aus, dass der

Erwerb der Basiswerte (trotz fehlender réchtlicher Pflicht)

den. Eigeninteressen der dänischen Baníc entsprach, zumal

sie sich zur Weiterleitung eines der Dividende und dem

Kursgewinn übereinstimmenden Betrags verpflichtet hat-

te. Ferner hielt das Bundesgericht auch hinsichtlich der

zweiten Abhängigkeit fest, dass die Erzielung der Erträge

und die anschließende Weiterleitung wirtschaftlich derart
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verknüpft waren, dass von einer tatsächlichen (aber nicht

rechtlichen) Verpflichtung auszugehen sei. Es sprach dem-

~~~ n~chrderdärris~l~en wank relie •effektive ~3~i~tz~angsbereahtg-

gung ab, weshalb sich auch die Prüfung eriibrige, ob ein

Abkommensmissbrauch vorliege.
Neben der Frage nach der effektiven Nutzungs-

berechtigung war die Rückforderung der von der ESTV

bereits erstatteten Verrechnungssteuer ein weiterer we-

sentlicher Bestandteil der Erwägungen. Das Bundes-

gericht kam diesbezüglich zum Schluss, dass im interna-

tionalen ~7erhältnis eine Rückforderung nicht gestützt auf

den im innerstaatlichen Verhältnis anwendbaren Art. 51

Abs. 2 VStG geltend gemacht werden könne. Im vor-

liegenden Fa11 könne eine Rückforderung nur auf den

Grundsatz der ungerechtfertigten Bereicherung abgestützt

werden, allerdings nicht mit der grundsätzlich anwend-

baren Einjahresfrist, sondern mit einer Dreijahresfrist ge-

mäß Art. 51 Abs. 2 VStG.
Die Ausführungen zum Konzept der Nutzungsberech-

tigung im zweiten Urteil entsprachen im Wesentlichen

denjenigen im ersten Urteil. Der Unterschied bestand

lediglich darin, dass die dänische Bank hier mittels kom-

binierten Aktien-/Future-Transaktionen Kreisgeschäfte

abgeschlossen hatte. Zudem hielt die Bank die von ihr

erworbenen Basiswerte nur sehr kurzfristig, um sie dann

wieder an den ursprünglichen Verkäufer zurück zu ver-

äußern.

Bestätigung dieser Grundsatzurteile

Das Bundesgericht bestätigte diese Auffassung auch

in einem ähnlich gelagerten Sachverhalt im nationalen

Verhältnis (X_383/2013 v 2.10.2015). Es wies die Be-

schwerde einer Schweizer Bank ab, die von der ESTV

die Rückerstattung der Verrechnungssteuér im Umfang

von 18 Mia CHF auf anfallenden Dividendenerträgen

aus dem Jahr 2006 gefordert hatte. Die ESTV verwei-

gerte die Rückerstattung mit der Begründung, dass die

Bank nicht die Nutzungsberechtigung an den' zugrunde-

liegenden Aktien gehabt habe. Im vorliegenden Fall

hatte die Bank mehrere SMI-Aktien über den Dividen-

dentérmin hinaus gekauft und mittels Futures abge-

sichert. Beide Transaktionen, dh die Aktienkäufe und

die ausgegebenen Futures, schloss die Bank; jedoch mit

demselben Finanzinstitut in England ab. Das Bundes-

gericht sah in den kombinierten Aktien-/Futures-Ge-

schäften, mittels deren die Bank das Kursrisiko der Ak-

tien an die Gegenpartei weitergab, die felìlende Nut-

zungsberechtigung begründet.

Susanne Schreiber, Dipl. Steuerexpertin, RA/StB (D) und

Francesco Carelli, beide Bär F7 Karrer, Zürich

Spanien: Steuerrechtliche Besonderheiten bei

FernabsatzgeschäFten und E-Commerce

I. Anforderungen im Warenverkehr

Beim Warenverkehr zwischen Unternehmern (ß2B)

findet grundsätzlich das sog Reverse Change IVerfahren

Anwendung. Grundsätzlich schuldet der Leistende ge-

mäi § 13 UStG die zu entrichtende Umsatzsteuer. Das

Reverse Change Verfahren bildet dabei eine entscheidende


